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Wohnungslüftungsanlagen nach DIN 1946-6 
unter den Randbedingungen der Corona Pandemie 

 

1. Allgemeines 
1.1. Einleitung 

Ventilatorgestützte Wohnungslüftungsanlagen 
nach DIN 1946-6 sorgen zu jeder Zeit für einen 
geregelten Luftaustausch mit virenfreier Außen-
luft. In Zeiten möglicher Ansteckungsgefahr durch 
Aerosole, die von infizierten Personen ausgesto-
ßen werden, verringern sie damit grundsätzlich 
das Ansteckungsrisiko in Wohnbereichen. 

Diese Wohnungslüftungsanlagen (und auch Lüf-
tungsheizungsanlagen) verwenden reine Außen-
luft, keine Umluft. Die Aussagen dieses Status-
Reports 56 gelten für Wohnungslüftungsanlagen 
nach DIN 1946-6. 

In diesem Status-Report informiert der FGK über 
Wohnungslüftungsanlagen unter Corona-Randbe-
dingungen. 

1.2. Verordnungsrechtliche  
Randbedingungen 

Für den privat genutzten Wohnraum gibt es im 
Hinblick auf die Pandemievermeidung keine ge-
sonderten verordnungsrechtlichen Anforderun-
gen. Es gelten die allgemeinen Anforderungen an 
eine ausreichende Lüftung, insbesondere, wenn 
der Verdacht besteht, dass eine Person im Haus-
halt infiziert ist.  

Die Lüftungsanforderungen zur Reduzierung des 
Risikos der Übertragung einer Infektion gelten als 
erfüllt, wenn der CO2-Gehalt der Raumluft unter-
halb von 800 ppm gehalten werden kann. 

2. Anforderungen an  
Wohnungslüftungsanlagen 

2.1. Systeme für die Wohnungslüftung 

Die Aussagen des vorliegenden Status-Reports 
gelten für alle Arten von ventilatorgestützten 
Wohnungslüftungssystemen: für Zu- und Abluft-
systeme mit Wärmerückgewinnung ebenso wie 
für Abluftsysteme, für zentrale und dezentrale 
Systeme sowie für Entlüftungssysteme nach DIN 
18017-3. Voraussetzung ist, dass sie vollständig 
nach DIN 1946-6 ausgelegt wurden. 

2.2. Auslegung Luftvolumenstrom 

Wohnungslüftungsanlagen, die nach DIN 1946-6 
auf Nennlüftung (30 m³ Außenluft pro Person und 
Stunde) ausgelegt sind, erfüllen bei durchschnittli-
cher Belegung auch in Pandemiezeiten die ein-
schlägigen Lüftungsanforderungen vollumfäng-
lich. 

Bei Verdacht, dass sich infizierte Personen in der 
Wohneinheit aufhalten, sind bei höherer Bele-
gung oder geringeren personenbezogenen Luft-
volumenströmen (die DIN 1946-6 erlaubt eine Re-
duktion auf bis zu 20 m³/Person und Stunde) er-
gänzende Maßnahmen zur Lüftung erforderlich. 

2.3. Regelung 

Eine zeit- oder bedarfsabhängige Regelung stellt 
sicher, dass die Außenluft zur richtigen Zeit und 
in der richtigen Menge zur Verfügung steht. So-
lange sich keine infizierte Person in der Wohnung 
befindet, gibt es keine Basis für Änderungen der 
Regelungs-Strategie. 
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Besteht der Verdacht, dass sich infizierte Perso-
nen in der Wohnung befinden, sollte die Woh-
nungslüftungsanlage dauerhaft mit höchster Stufe 
betrieben werden. Dies reduziert das Infektionsri-
siko in jedem Fall. 

2.4. Luftfilterung 

Wohnungslüftungssysteme arbeiten mit reiner, im 
Wesentlichen virenfreier Außenluft. HEPA Filter 
sind bei Wohnungslüftungsanlagen daher 
nicht nur unnötig, sondern sogar kontrapro-
duktiv, weil deren höhere Druckverluste die Lüf-
tungsrate reduzieren würde. Die Standardfilterop-
tionen nach DIN 1946-6 erfüllen alle Anforderun-
gen auch während einer Pandemie. Ein regelmä-
ßiger bestimmungsgemäßer Filterwechsel wird 
dabei vorausgesetzt. 

2.5. Raumluftfeuchtigkeit 

Solange sich keine infizierten Personen in der 
Wohneinheit befinden, erscheint es nach derzeiti-
gen Erkenntnissen sinnvoll, die Anforderungen an 
eine angemessene Raumluftfeuchtigkeit zu be-
achten. Halten sich infizierte Personen in der 
Wohnung auf, ist die Lüftung mit maximaler Au-
ßenluftmenge zu betreiben. 

2.6. Raumströmung/Übertragung 

2.6.1. Einfamilienhaus 

Wohnungslüftungssysteme werden gezielt so 
ausgelegt, dass frische Außenluft in die Wohn- 
und Schlafbereiche eingebracht und Abluft aus 
Küche und Feuchträumen abgezogen wird. Es 
gibt also tendenziell eine Strömung aus den 
Wohnräumen in Richtung Ablufträume. Auch 
durch Bewegung, Fensterlüftung, Türöffnungen 
usw. wird die Luft in der Wohneinheit intensiv 
durchmischt, sodass unabhängig vom System na-
hezu immer von einem durchmischten Raumluft-
zustand auszugehen ist. 

Es ist deshalb kaum möglich, eine Person in einer 
Wohneinheit lufttechnisch zu isolieren. Dies geht 
weder mit Fensterlüftungskonzepten noch mit 
Wohnungslüftungsanlagen. Hierfür sind spezielle 
Geräte wie beispielsweise mobile Luftreiniger hilf-
reich. 

2.6.2. Wohnung im Mehrfamilienhaus 

Für wohnungsweise Lüftungsanlagen und für Ein-
zelraumlüftungsgeräte gelten die Erläuterungen 
aus Abschnitt 2.6.1 „Einfamilienhaus“. 

Bei zentralen Abluftanlagen ist das Risiko der 
Übertragung einer Infektion bei dichten Woh-
nungstüren und Wänden gering, da der gesamte 
Lüftungsbereich unter Unterdruck steht (Geruchs-
übertragungen deuten auf Undichtigkeiten in Tü-
ren oder Wänden hin). 

Bei zentralen Lüftungsanlagen mit Wärmrückge-
winnung für mehrere Wohnungen ist insbeson-
dere im Hinblick auf die Leckagen im Lüftungsge-
rät auf korrekte Installation und Wartung zu ach-
ten. 

Lüftungsanlagen, die ordnungsgemäß installiert 
und gewartet wurden, sind ein wichtiges Element 
zur Verringerung des Infektionsrisikos in Pande-
miezeiten. Sie dürfen auf keinen Fall abgeschaltet 
werden. 

2.7. Gäste in der Wohnung 

Halten sich, z. B. bei Feiern, zusätzlich mehrere 
Gäste in der Wohnung auf, kann die Lüftungsan-
lage den notwendigen Außenluftvolumenstrom 
zur Infektionsreduzierung oftmals nicht sicherstel-
len. Die erforderliche Menge an virenfreier Zuluft 
ist dann z. B. durch unterstützende Fensterlüftung 
oder mobile Luftreinigungsgeräte sicherzustellen. 

3. Zusammenfassung 
Ohne Lüftungsanlagen oder bei zu kleiner Dimen-
sionierung (kleiner als die Nennlüftung nach DIN 
1946-6) sind Maßnahmen wie zusätzliche Fens-
terlüftung und/oder mobile Luftreinigungsgeräte 
erforderlich. 

Wohnungslüftungsanlagen nach DIN 1946-6 sind 
gerade in Pandemiezeiten ein wichtiges Element 
für Hygiene und Gesundheit. Richtig ausgelegt 
und betrieben, stellen sie automatisch die not-
wendigen Lüftungsraten zur Einhaltung der Lüf-
tungsanforderungen AHA+L im Wohnbereich si-
cher. Sie reduzieren damit das Infektionsrisiko für 
Bewohner und Gäste. 
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